
   

                                                                      Organisationshandbuch             HB 04.01.02 / 19.10.21  
 

Dispensationsgesuch: Länger als drei Tage 
 

Dieses Formular – inkl. einem begründeten und schriftlichen Gesuch – ist immer bei der Klassenlehr-
person einzureichen. Sie leitet die Dokumente an die zuständige Stelle weiter. 

 

Übersicht und Zuständigkeiten 

Urlaubsgründe 

a) für Vereinsaktivitäten und Wettkampfsport; d) zur Förderung besonderer Talente; 

b) für künstlerisch-kulturelle Aktivitäten; e) zur Pflege familiärer Beziehungen; 

c) für hohe religiöse Feiertage; f) bei mehrmonatigem berufsbedingtem  
  Auslandaufenthalt der Erziehungsverantwortlichen. 

Besonderes zu Urlaub nach e) 
Schülerinnen und Schüler haben während der gesamten Volksschulzeit maximal zwei Mal die Möglichkeit, einen Urlaub 
nach e) zu beziehen. Davon höchstens ein Mal während der Sekundarstufe I. 

Besonderes zu Urlaub nach e) und f) 

Urlaub nach e) und f) wird nur gewährt, wenn durch die Erziehungsverantwortlichen sichergestellt ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler den Unterrichtsstoff selbständig erarbeiten oder im Ausland die Schule besuchen. Für die 
Lehrpersonen besteht keine Verpflichtung, Unterrichtsmaterial bereit zu stellen und Nachhilfeunterricht zu erteilen. 
Gegenüber der Schulleitung können keine Ansprüche zur Wiedereinschulung geltend gemacht werden. Vorgaben 
betreffend Zeugnis sind zu akzeptieren. 

Ab der 3. Primarklasse gilt: Wenn die Lernenden mehr als fünf Schulwochen im Unterricht fehlen, kann die Schule nach 
dem Urlaub in den Fächern Mathematik, Deutsch und den Fremdsprachen einen Test durchführen, um zu überprüfen, ob 
der von den Lehrpersonen in den Urlaub mitgegebene Unterrichtsstoff von der Schülerin/vom Schüler verstanden und 
beherrscht wird. Wenn die Kenntnisse ungenügend sein sollten, müssen die Erziehungsberechtigten die notwendigen 
Nachhilfestunden finanzieren. 

 
Urlaubsgründe Bewilligung durch Gesuchsabgabe Rekursinstanz 

a) bis d) 
Schulleitung nach Rücksprache mit der 
Klassenlehrperson  

4 Schulwochen im Voraus Bildungsdepartement 

e) und f) 
Rektorat nach Rücksprache mit den 
Schulleitungen und Klassenlehrperson 

8 Schulwochen im Voraus Bildungsdepartement 

Verantwortlichkeiten 

Es liegt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten, respektive der dispensierten Lernenden, die versäumten 
Schulinhalte aufzuarbeiten. Verpasste Prüfungen müssen nachgeholt werden. Es besteht kein Anrecht auf 
Nachhilfeunterricht. Die Lernziele sind gleichzeitig mit der Klasse zu erreichen. 

Unentschuldigte Absenzen 

Sie werden im Zeugnis vermerkt und der Schulleitung des entsprechenden Schulhauses gemeldet. Zusätzlich verfallen 
die Jokertage. 

Erziehungsberechtigte, die für unentschuldigte Schulversäumnisse der ihnen unterstellten Lernenden verantwortlich sind, 
können vom Rektorat resp. der Biko mit einer Ordnungsbusse (bis Fr. 1'500.--, resp. Fr. 3'000.--) gebüsst werden. 

 

Antrag 

Name der Erziehungsberechtigten:_____________________________________________ 

Adresse:______________________________________Tel:_________________________ 

Kinder: 

Name:_____________________Klasse:_______Lehrperson:________________________ 

Name:_____________________Klasse:_______Lehrperson:________________________ 

Name:_____________________Klasse:_______Lehrperson:________________________ 

Dauer der Dispensation: 
 

vom______________________(1. Tag) 

 
bis________________________(letzter Tag) 

 
Wir bestätigen, die aufgeführte Regelung gelesen zu haben und sind uns der Konsequenzen und der Folgen bei 
Nichtbeachtung bewusst. 
 
Ort und Datum: 
 

 Unterschrift: 
 

Zum Ausfüllen öffnen Sie diese Datei mit dem AdobeAcrobatReader  ( https://get.adobe.com/de/reader/ ) 

https://get.adobe.com/de/reader/

